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 Veröffentlicht am 28.11.2001

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §4;

EStG 1988 §6;

Rechtssatz

Auch Zuwendungen nicht rückzahlbarer Zuschüsse von der so genannten Großmuttergesellschaft an die

Enkelgesellschaft sind beim Zuschussgeber aktivierungsp7ichtig. Der Großmuttergesellschaft entstehen aus dieser

Leistung nachträgliche Anschaffungskosten der Beteiligung an ihrer Tochtergesellschaft.
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